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Seekriegsrecht 
militärische Ziele / geschützte Objekte / Pflichten der Neutralen 

Voraussetzung: 
 
Schiffe sind aufgenom-
men in die Liste der 
Kriegsschiffe  
(MDv 180/1, Kapitel 2) 

Militärische Ziele 
 

Ziel: Bekämpfung der feindlichen 
Kombattanten/militärischen Ziele 

Voraussetzungen: 
 
1. Sie führen Flagge 

des Gegners 
2. Sie stellen ein militä-

risches Ziel dar: 
a) sie nehmen an 

Kriegshandlungen 
teil, 

b) sie leisten einen 
wirksamen Beitrag 
zu Kriegshandlun-
gen 

c) sie sind in das geg-
nerische Aufklä-
rungssystem einge-
gliedert oder unter-
stützen dies,  

d) sie fahren im Geleit 
gegnerischer Kriegs-
schiffe/
Luftfahrzeuge, 

e) sie lehnen eine Auf-
forderung zum An-
halten ab oder wi-
dersetzen sich aktiv 
einer Durchsuchung/
Aufbringung, 

f) sonstige Fälle 

Kriegsschiffe/
umgewandelte  
Handelsschiffe 

Handelsschiffe als  
militärische Ziele 

Folgen: 
 
Kriegsschiffe dürfen - 
wie Land-/ Luftstreitkräf-
te - Kriegshandlungen 
im Rahmen des Völker-
rechtes wahrnehmen 
und im Kriegsgebiet, 
also nicht in den Ho-
heitsgewässern eines 
neutralen Staates ange-
griffen werden. 
 
Bei der Kriegsführung 
beachte Sonderabkom-
men über 
-  U-Boot-Krieg, 
-  Beschießung des 

Landes von der See-
seite her, 

-  Abkommen über Mi-
nenlegung, 

-  Blockaderecht, 
- Abriegelung einer 

Küste oder eines Ha-
fens, aber verboten 
zum Aushungern der 
Zivilbevölkerung;  
Blockade muss zuvor 
den Konfliktparteien/
neutralen Mächten 
bekannt gegeben 
werden und darf sich 
nicht auf neutrale 
Häfen/Küsten erstre-
cken. 

  
 
 

Folgen: 
Gegnerische Handels-
schiffe, die ein militäri-
sches Ziel darstellen, 
dürfen auch ohne Pri-
senverfahren und ohne 
vorherige Warnung  
-  angehalten, 
-  durchsucht,  
- mit Kursanweisung 

belegt und 
-  beschlagnahmt 

(„aufgebracht“) wer-
den. 

 
Besatzung: 
werden  
Kriegsgefangene 
 
Passagiere: 
sind freizulassen, wenn 
sie nicht Widerstand/
Kampfhandlungen vor-
nahmen 

Geschützte  
Objekte Neutrale 

Pflichten der  
Neutralen:  
(Auswahl) 
 
-  keine Beteiligung an 

Feindseligkeiten 
 
-  Häfen und Hoheits-

gewässer nicht als 
Stützpunkt für See-
kriegsunternehmen 
zur Verfügung stellen 

 
-  Ausrüstung und Be-

waffnung fremder 
Schiffe in seinen Ho-
heitsgewässern ver-
hindern, insbesonde-
re Aufenthalt auf ma-
ximal 24 Stunden 
beschränken 
(Verlängerung bei 
Seeuntüchtigkeit 
möglich) 

 
-  Gestattung der 

Durchfahrt durch 
Hoheitsgewässer 
steht im Ermessen 
der Neutralen 

 
-  Prisenaufbringung im 

eigenen neutralen 
Hoheitsgewässer 
verhindern, ggf. Prise 
befreien 

Geschützte Objekte  
-  

Pflichten der Neutralen 

Schiffe mit Geleit-
schein der Bundesre-
publik Deutschland/ 
Verbündeten 

Larazett /  
Rote Kreuz-Schiffe 
nebst Ladung 

Schiffe mit  
Kulturguttransport 
nebst Ladung 

Schiffe mit religiösen/ 
wissenschaftlichen/ 
humanitären Aufga-
ben 

Küstenfischereiboote/ 
kleine Lokalschifffahrt 
nebst Ausrüstung und 
Ladung 

Staatsschiffe, soweit 
keine Kriegsschiffe 

Kartellschiffe  
(mit Parlamentären/ 
Kriegsgefangenen) 

Fahrzeuge für Brief-
postversendung 
(Pakete mit Konterban-
de beschlagnahmefä-
hig) 
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Seekriegsrecht 
Seehandelskrieg - Übersicht 

Feindeigenschaft rich-
tet sich nach Flagge 
des Schiffes, sonst: 
Staatsangehörigkeit 
des Eigentümers 

Seehandelskrieg 
Ziel:  

Gegner von seinen Zufuhren über See abschneiden 

Feindeigenschaft 
richtet sich nach der 
Staatsangehörigkeit 
des Eigentümers des 
Gutes 

Handelsschiff Gut 

Schiff: 
 
Außerhalb neutraler 
Hoheitsgewässer ist 
Aufbringung und Einzie-
hung in einem gerichtli-
chen Prisenverfahren 
zulässig; Zerstörung nur 
erlaubt, wenn die Ein-
bringung in eigene/
verbündete Häfen nicht 
möglich ist.  
 
 
Besatzung: 
 
Ist nur freizulassen, 
wenn sie neutrale 
Staatsangehörige sind; 
diese haben ferner 
förmlich zu verspre-
chen, dass sie keine 
feindlichen Handlungen 
vornehmen  werden; 
Festhalten ist möglich, 
wenn sie Widerstand/
Kampfhandlungen ge-
leistet haben. 
 
 
Passagiere: 
 
Sind freizulassen, es sei 
denn, sie sind feindliche 
Kombattanten  

Auf neutralem Schiff: 
 
Beschlagnahme und 
Einziehung setzen re-
gelmäßig zuvor das 
Aufbringen des Schif-
fes voraus, ferner, dass 
a) das Gut selbst oder 

sonstige Ladung 
auf dem Schiff Kon-
terbande ist,  

b) das Schiff in feindli-
chem Geleit fährt,  

c) das Schiff gewaltsa-
men Widerstand 
leistet, 

d) das Schiff feindseli-
ge Unterstützung 
begeht oder 

e) das Schiff Blocka-
debruch betreibt. 

 
Unzulässig ist die Be-
schlagnahme persönli-
cher Güter !  

Feindlich 

Neutraleigenschaft 
richtet sich nach Flag-
ge des Schiffes, 
sonst: Staatsangehö-
rigkeit des Eigentü-
mers 

Neutraleigenschaft 
richtet sich nach der 
Staatsangehörigkeit 
des Eigentümers des 
Gutes 

Handelsschiff Gut 

Schiff: 
 
Aufbringen nur, wenn 
a) das Schiff selbst 

Konterbande ist oder 
solche befördert, 

b) das Schiff in feindli-
chem Geleit fährt, 

c) das Schiff passiven 
oder gewaltsamen 
Widerstand leistet, 

d) das Schiff feindseli-
ge Unterstützung 
begeht, 

e) Papiere nicht in Ord-
nung sind, 

f) das Schiff Blockade-
bruch betreibt oder 

g) eine Kursanweisung 
nicht befolgt. 
 

Zusätzlich Einziehung 
bei a), wenn Ladung 
über die Hälfte Konter-
bande ist, sowie bei b), 
c) (bei gewaltsamem 
Widerstand) und f). 
 
Besatzung/
Passagiere: 
 
Bei neutraler Staatsan-
gehörige freilassen, 
Ausn.: bei Widerstand/

Kampfhandlun-
gen 

Auf neutralen und 
feindlichen  
Schiffen: 
 
Beschlagnahme und 
Einziehung setzen re-
gelmäßig zuvor das 
Aufbringen des Schiffes 
voraus, ferner, dass 
a) das Gut selbst oder 

sonstige Ladung auf 
dem Schiff Konter-
bande ist,  

b) das Schiff in feindli-
chem Geleit fährt,  

c) das Schiff gewaltsa-
men Widerstand 
leistet, 

d) das Schiff feindseli-
ge Unterstützung 
begeht oder 

e) das Schiff Blockade-
bruch betreibt 
(Ausnahme bei nicht 
vorwerfbarer Un-
kenntnis von der 
Blockade). 

 
Unzulässig ist die Be-
schlagnahme persönli-
cher Gegenstände der 
Besatzung/Passagiere.  

Neutral 

Auf feindlichem 
Schiff: 
 
Unabhängig von Kon-
terbandeneigenschaft 
Beschlagnahme und 
Einziehung mit Aus-
nahme der persönli-
chen Gegenstände der 
Besatzung/Passagiere.  

Begriffserklärung:  „aufbringen“ =  Übernahme der Befehlsgewalt über das Fahrzeug 
 „einziehen“  =  mit Rechtskraft des prisengerichtlichen Urteils wird die Bundesrepublik Deutschland 

Eigentümerin des Fahrzeugs/Guts, anderenfalls erfolgt Entschädigung  
Rechtsgrundlage:  Prisenordnung vom 28. August 1939 (RGBl. 1939, S. 1585) 

http://www.u-boote-online.de/krieg/prisenordnung/priseno/inhalt.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Prisenordnung

